Wahlhilfe zur MAV-Wahl 2026
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Wahlvorstand

Die Wahl der MAV wird von einem Wahlvorstand vorbereitet und durchgefiihrt. Der
Wahlvorstand besteht aus 3 wahlbaren Beschaftigten und der entsprechenden Zahl von
Ersatzmitgliedern.

Die amtierende MAV kann die Anzahl der Mitglieder erhdhen, wenn dies flr die
Durchfiihrung der Wahl notwendig ist. Der Wahlvorstand muss aus einer ungraden Zahl von
Mitgliedern bestehen.

Bei Einrichtungen mit weniger als 50 wahlberechtigten Personen, die sich bei der
entsprechenden Wahlversammlung fir das regulare Wahlverfahren entschieden haben,
besteht der Wahlvorstand aus einer Person. Diese muss flr Wahlhandlung und
Stimmenauszahlung eine:n weitere:n Mitarbeitende:n hinzuziehen.

Besteht keine Mitarbeitendenvertretung, wird der Wahlvorstand von der Dienststellenleitung
im Einvernehmen mit dem Gesamtausschuss der Gliedkirche oder des gliedkirchlichen
diakonischen Werks bestellt. Fir die Bestellung zum Wahlvorstand bedarf es der
Zustimmung der ausgewahlten Personen.

Das alteste Mitglied des Wahlvorstandes muss binnen sieben Tagen nach der Bestellung zur
konstituierenden Sitzung einberufen, auf der der/die Vorsitzende und ein/eine Schriftfihrer:in
gewahlt wird.

Wird ein Mitglied oder ein Ersatzmitglied zur Wahl aufgestellt, so scheidet es aus dem
Wahlvorstand aus; an seine Stelle tritt ein Ersatzmitglied.

Der Wahlvorstand kann zu seiner Unterstitzung die Ersatzmitglieder und auch andere
Wahlberechtigte als Wahlhelfer bei der Durchflihrung der Wahl hinzuziehen.

Uber alle Sitzungen des Wahlvorstandes und den in der Wahlordnung bestimmten
Handlungen sind Niederschriften anzufertigen, die von der/dem Vorsitzenden und der
SchriftfUhrerin/des Schriftfihrers zu unterzeichnen sind.

Mitglieder des Wahlvorstandes haben fiir 6 Monate einen erhéhten Versetzungs- und
Kindigungsschutz; gleiches gilt fir alle Wahlbewerber:innen.

Die Kosten der Wahl (hierzu gehéren auch die Vorstellungen der Wahlbewerber:innen und
die Schulungen der Wahlvorstande) tragt die Dienststelle.

Alle Mitglieder des Wahlvorstands haben Anspruch auf bis zu zwei Arbeitstage bezahlte
Freistellung fir Schulungen zum Thema ,MAV-Wahl*.

Liebe Leserin, lieber Leser!

Falls es in Eurer Einrichtung keine Mitarbeitendenvertretung gibt, dann wendet Euch bitte
an den Gesamtausschuss der Mitarbeitendenvertretungen der Diakonie Hessen (GAMAV
DH) oder dessen Geschéftsstelle.




Terminplan fiir die Wahl

r MAV 202

MVG.EKD in Verbindung mit dem Anwendungsgesetz fur die Diakonie Hessen

Erledi-
_— . Rechtsgrund- Datum
Ereignis/Aufgabe Fristen lage MVG.EKD bis S\lerr‘r?lse-rk
1 Bestehende Bis spatestens 30.11.2025 | § 2 Abs. 1 der
Mitarbeitendenvertretung WahlO
bestimmt Wahlvorstand Bitte lest zur Durchflihrung
unsere Anmerkungen in
(Wahlversammlung wahlt den den Anderungen der
Wahlvorstand) Wahlordnung
2 Wahlvorstand wahlt Vorsitzen- | Binnen 7 Tagen nach § 3 Abs. 1 der
den und Schriftfiihrer seiner Benennung WahlO
3 Wahlvorstand setzt den Termin | Die Wahl muss § 5 Abs. 1 der
fiir die Wahl fest spatestens am WahlO
30.04.2026 stattfinden.
4 Wahlvorstand erstellt und hangt | Mindestens sieben § 5 Abs. 1 der
Wahlausschreiben aus Wochen vor der Wahl WahlO
5 Wahlvorstand hangt Wahlerlis- | Mindestens 4 Wochen vor | § 4 Abs. 1 der
te und Liste der Wahlbaren der Wahl WahlO
aus
6 Einspruchsfrist gegen die In Textform und begrindet | § 4 Abs. 2 der
Wabhlerliste bis zum Beginn der Wahl- | WahlO
handlung
7 Entscheidung Uber Einspri- Unverziglich in Textform § 4 Abs. 2 der
che durch Wahlvorstand - WahlO
spatestens zum Ende der
Wahlhandlung (abschlie-
Rend)
8 Einreichen von Wahlvorschlid- | Von 3 Wahlberechtigten § 6 Abs. 1 der
gen binnen 3 Wochen nach WahlO
Bekanntgabe des Wahl-
Ausschreibens, bei
weniger als 50
Mitarbeitenden reicht 1
Wabhlberechtigter
9 Aushang des Gesamtvor- Spatestens 2 Wochenvor | § 7 Abs. 1 +2
schlages der Wahl der WahlO
10 | Durchfuhrung der Wahl § 11 MVG.EKD
§ 8 der WahlO
11 Briefwahl bis Abschluss der Briefwahl kann bis 3 § 9 der WahlO
Wahlhandlung Tage vor der Wahl
beantragt
werden
12 | Feststellung des Wahlergeb- offentlich und unverziig- § 10 der WahlO
nisses (bei Stimmengleichheit lich nach Abschluss der
durch sofortigen Losentscheid) Stimmabgabe
13 | Bekanntgabe des Wahlergeb- Unverzlglich nach Fest- § 11 der WahlO
nisses stellung des Wahlergeb-
nisses
14 | Benachrichtigung der Unverzliglich nach Fest- § 11 der WahlO
Gewahlten stellung des Wahlergeb-
nisses, in Textform
15 | Moglichkeit zur Ablehnung der | Binnen einer Woche in § 11 der WahlO

Wahl

Textform nach Zugang
der Benachrichti-
gung




16 | Anfechtung der Wahl Binnen 2 Wochen nach § 14 MVG.EKD
Bekanntgabe des Wahl-
ergebnisses

17 | Einberufung der konstituieren- | Spéatestens eine Woche § 24 MVG.EKD

den Sitzung durch den Wahl-
vorstand

nach Beginn der
Amtszeit

(Beginn der Amtszeit
01.05.2026)




Wahlausschreiben (Muster Anlage 1)

Der Wahlvorstand setzt den Termin fir die Wahl der MAV fest. Dieser darf nicht spater als
funf Monate nach der Bildung des Wahlvorstandes liegen.

Spatestens sieben Wochen vor dem Wahltag erstellt der Wahlausschuss das Wahlausschreiben
und macht dies in geeigneter Weise bekannt (Aushang, Rundschreiben, mail, etc.) Den
Wahlberechtigten, die zum Zeitpunkt der Wahlhandlung nicht in der Dienststelle tatig sind, wird
das Wahlausschreiben zugesandt.

Das Wahlausschreiben muss folgende Angaben enthalten:

e Ortund Tag seines Erlasses

e Ort, Tag und Uhrzeit der Wahl

e Ortund Zeit der Auslegung der Listen der wahlberechtigten und wahlbaren
Mitarbeitenden zur Einsichtnahme

e Hinweis auf Méglichkeit des Einspruchs gegen die Listen bis zu Beginn der
Wahlhandlung in Textform und begriindet beim Wahlvorstand

o die Zahl der zu wahlenden MAV-Mitglieder

o die Voraussetzungen und das Verfahren fir die Briefwahl
o die Frist fir die Einreichung von Wahlvorschlagen

e die Kontaktdaten und Erreichbarkeit des Wahlvorstandes
e Ort, Tag und Zeit der 6ffentlichen Stimmauszahlung

Zusatzlich muss folgender Hinweis in das Wahlausschreiben mit aufgenommen werden: bei
den Wahlvorschlagen soll angestrebt werden, dass das Geschlechterverhaltnis
ausgewogen ist, sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der verschiedenen in der
Dienststelle vertretenen Berufsgruppen und Arbeitsbereiche entsprechend ihren Anteilen in
der Dienststelle angemessen zu berticksichtigen (§ 12 MVG.EKD) — dariber hinaus sollen
mehr Namen vorgeschlagen werden als Mitglieder in die MAV zu wahlen sind.



Listen der Wahlberechtigten und der Wahlbaren

Der Wahlvorstand erstellt spatestens 4 Wochen vor der Wahl je eine Liste der
Wahlberechtigten und der Wahlbaren (hierzu sollten die Wahlvorstande mit den zustandigen
Personalabteilungen Kontakt aufnehmen und entsprechende Listen anfordern). Die Listen
sind in jeder Dienststelle zur Einsicht auszuhangen oder in anderer geeigneter Weise
bekannt zu geben.

Beide Listen sind vom Wahlvorstand fortlaufend bis zum Beginn der Wahlhandlung zu
aktualisieren (auch hierbei sollte die Unterstitzung der Personalabteilung genutzt werden).

Mitarbeitende sowie die Dienststellenleitung kénnen bis zum Beginn der Wahlhandlung
gegen die Listen beim Wahlvorstand schriftlich und begriindet Einspruch erheben.

Wahlberechtigt sind

alle Mitarbeitenden, die am Wahltag das 18. Lebensjahr vollendet haben und
Mitarbeiter der Dienststelle sind — d. h. Mitarbeitende, die am Wahltag neu ihr
Arbeitsverhaltnis aufnehmen, oder die nur an diesem Tag arbeiten sind sofort
wahlberechtigt.

Mitarbeitende, die sich in Eltern- oder Pflegezeit befinden
Beurlaubte, die am Wahltag hdchstens 3 Monate freigestellt waren

Nicht wahlberechtigt sind

Mitglieder der Dienststellenleitung nach § 4 MVG.EKD.
Mitarbeitende in der Freistellungsphase der Altersteilzeit

Beurlaubte, die am Wahltag schon mehr als 3 Monate freigestellt und noch far
wenigstens weitere 3 Monate beurlaubt sind

Wahlbar sind

alle wahlberechtigten Mitarbeitenden, die am Wahltag seit mindestens 6 Monaten
der Dienststelle angehdren und voll geschaftsfahig sind.

Alle beurlaubten Mitarbeitenden, wenn die Beurlaubung ab dem Wahltag
hochstens noch 6 Monate andauert

Nicht wahlbar sind

Alle Auszubildenden

Wahlberechtigte, die am Wahltag noch fur einen Zeitraum von mehr als sechs
Monaten beurlaubt sind



Wahlvorschlage (Muster Anlage 2)

Die Wahlberechtigten kénnen binnen 3 Wochen nach Bekanntgabe des Wahlausschreibens
einen Wahlvorschlag beim Wahlvorstand einreichen, der von mindestens 3 Wahlberechtigten
in Textform eingereicht werden muss. In Einrichtungen mit weniger als 50 Mitarbeitenden
reicht es, wenn der Vorschlag von einem Wahlberechtigten gemacht wird.

Der Wahlvorstand prift die OrdnungsmaRigkeit der Wahlvorschlage und die Wahlbarkeit
der Vorgeschlagenen sowie deren Einverstandnis mit ihrer Nominierung. Beanstandungen
sind umgehend dem ersten Unterzeichner mitzuteilen und kdnnen innerhalb der
Einreichungsfrist behoben werden.

Gesamtvorschlag und Stimmzettel (Muster Anlagen 3 und 4)

Die wichtigste Phase der Wahlvorbereitung ist erreicht, wenn der Wahlvorstand alle
Wahlvorschlage zum Gesamtvorschlag zusammengestellt hat. Er fuhrt darin die Namen der
Vorgeschlagenen in alphabetischer Reihenfolge unter Angabe von Art und Ort der Tatigkeit
auf.

Der Gesamtvorschlag muss spatestens 2 Wochen vor der Wahl allen Wahlerinnen und
Wahlern so gut wie méglich bekannt gemacht werden.

Die Stimmzettel sind dem Gesamtvorschlag entsprechend zu gliedern und mussen in Farbe,
Grole, Beschaffenheit und Beschriftung identisch sein. Die Zahl der zu wahlenden Mitglieder
der MAV muss darauf angegeben werden.

Vorstellung der Kandidatinnen und Kandidaten (wahlbewerber:innen)

Es gibt verschiedene Mdglichkeiten, um die Bewerber:innen vorzustellen, hier nur einige

Ideen:

e Einberufen einer Versammlung, wo sich die einzelnen Wahlbewerbenden vorstellen und
etwas zu ihrer Person (Beruf, Arbeitsbereich, besondere berufliche Interessen, etwas
aus dem privaten Bereich) und zu ihren Vorstellungen uber die kinftige MAV-Arbeit
sagen konnen.

e Schriftliche Vorstellung der Bewerbenden (mit Foto und Kurzportrat) als Flugblatt,
Aushang oder elektronisch.

e Aushang von Plakaten mit den einzelnen Kandidierenden in den Arbeitsbereichen.



Briefwahl (Erlduterung Anlage 5)

Wahlberechtigte, die zum Zeitpunkt der Wahl verhindert sind, haben die Méglichkeit, ihre
Stimme per Briefwahl abzugeben.

Fir die Briefwahl hat der Wahlvorstand auf Antrag (muss ihm mindestens drei Tage vor der Wahl
vorliegen)

e das Anschreiben mit den Erlduterungen zur Briefwahl

e den Stimmzettel

e einen neutralen Wahlumschlag fir den Stimmzettel

e einen Freiumschlag mit der Aufschrift ,schriftliche Stimmabgabe“, der Adresse des
Wahlvorstandes und dem Absender des Wahlers (flirs Wahlerverzeichnis)
auszuhandigen oder zu Ubersenden

Der Wahlvorstand kann beschlieRen, die Briefwahlunterlagen auch ohne Beantragung den
Wahlberechtigten zur Verfugung zu stellen, wenn die Eigenart inrer Beschaftigung dies
gebietet.

Im Wege der Briefwahl abgegebene Stimmen kénnen nur berticksichtigt werden, wenn sie
am Wahltag bis zum Abschluss der Wahlhandlung beim Wahlvorstand eingegangen sind.

Die Aushandigung der Briefwahlunterlagen durch den Wahlvorstand und die Stimmabgabe
werden in der Liste der Wahlberechtigten vermerkt. Der Wahlvorstand sammelt die
eingehenden Wahlbriefe und bewahrt sie ungedffnet bis zum Abschluss der Stimmabgabe
gesondert auf.



Durchfuhrung der Wahl

Jetzt ist alles fur die Wahl vorbereitet!

Es wurde ein zentraler Ort flir das Wahllokal gewahlt. Gegebenenfalls wurden aber auch
verschiedene Stimmbezirke gebildet, um den Wahlern moglichst Zeit und Aufwand zu
ersparen.

Die Wahl findet in Anwesenheit von mindestens zwei Mitgliedern des Wahlvorstandes statt.

Wurden Stimmbezirke eingerichtet, kann auch ein Mitglied und ein Ersatzmitglied des
Wahlvorstandes anwesend sein.

Besteht der Wahlvorstand aus nur einer Person, muss eine weitere hinzugezogene
mitarbeitende Person mit anwesend sein.

Im Wahlraum sollte neben den Wahlutensilien (Wahlurne: leer und verschlossen;
Wahlerliste; Wahlzelle; Stimmzettel, Stifte) auch noch einmal ein Wahlplakat mit Bild und
Steckbrief der einzelnen Kandidatinnen und Kandidaten aushangen.

Der Wahlvorstand, Ersatzmitglieder oder hinzugezogenen Helfer fuhren die Liste der
Wahlberechtigen und vermerken darin die Stimmabgabe.

Die Briefwahlumschlage werden nach Abschluss des 6ffentlichen Wahlaktes bei der
ebenfalls 6ffentlichen Stimmenauszahlung gedffnet. Anschlieend werden die neutralen
Wahlumschlage in die verschlossene Urne geworfen. Danach beginnt die Auszahlung aller
abgegebenen Stimmen.

Dann wird das Ergebnis mit der Reihenfolge der Gewahlten nach Stimmenzahl (bei
Stimmengleichheit entscheidet das Los) in einem Protokoll (Muster Anlage 6)
niedergeschrieben und vom Wahlvorstand unterzeichnet.

Der Wahlvorstand gibt das Wahlergebnis auf Grundlage des Protokolls unverziglich in
geeigneter Weise bekannt und benachrichtigt die Gewahlten in Textform (Muster Anlage 7).
Erklart die oder der Gewahlte nicht innerhalb einer Woche die Nichtannahme der Wahl in
Textform, so gilt sie als angenommen.

Wenn es innerhalb von 14 Tagen keine schriftliche Anfechtung der Wahl wegen eines
Verstolies gegen wesentliche Bestimmungen tGber die Wahlberechtigung, die Wahlbarkeit
oder das Wahlverfahren von mindestens 3 Wahlberechtigten oder der Dienststellenleitung
beim Kirchengericht gibt, kann die neue MAV ihre Arbeit beginnen.
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Konstituierung der neuen MAV (Muster Anlage 8)

Die abschlieRende Aufgabe des Wahlvorstandes ist die Einberufung der ersten Sitzung
der neuen MAV. Dies muss spatestens eine Woche nach Beginn der Amtszeit (die
regulare Amtszeit beginnt am 01.05.2026) erfolgen. Er leitet die Sitzung, bis die neue MAV
uber ihren Vorsitz entschieden hat.

Alle Unterlagen der Wahl (Niederschriften, Listen, Wahlausschreiben, Wahlvorschlage,
Stimmzettel u. &.) werden von der dann gewahlten MAV funf Jahre lang aufbewahrt.

(ohne Gewahr)

11



	Wahlvorstand
	Wahlausschreiben (Muster Anlage 1)
	Listen der Wahlberechtigten und der Wählbaren
	Wahlberechtigt sind
	Nicht wahlberechtigt sind
	Wählbar sind
	Nicht wählbar sind

	Wahlvorschläge (Muster Anlage 2)
	Gesamtvorschlag und Stimmzettel (Muster Anlagen 3 und 4)
	Vorstellung der Kandidatinnen und Kandidaten (Wahlbewerber:innen)
	Briefwahl (Erläuterung Anlage 5)
	Durchführung der Wahl
	Konstituierung der neuen MAV (Muster Anlage 8)

